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K 0143/2016 (DDI) 

Kleine Anfrage Fraktion SP: Ortsübliche Mietzinse in der Sozialhilfe (31.08.2016)  

 

Jede Person hat Anspruch auf ein menschenwürdiges Obdach. Die Sozialhilfe übernimmt für 

eine bedürftige Person deshalb grundsätzlich den Mietzins für die Wohnung – allerdings nur 

bis zu einer bestimmten Obergrenze, die sich nach der Ortsüblichkeit bemisst. Weder das kan-

tonale Sozialgesetz noch die Richtlinien der SKOS (Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe) 

geben Auskunft darüber, wie hoch die Mietkosten sein dürfen. 

 

In diesem Zusammenhang bitten wir den Regierungsrat um die Beantwortung der folgenden 

Fragen:   

1. Nach welchen Kriterien wird die Ortsüblichkeit festgelegt?  

2. Wer ist dafür zuständig? 

3. Ist der Regierungsrat der Ansicht, dass der ortsübliche Mietzins in allen Sozialregionen 

(auch für Einzelpersonen) der Realität (auf dem Wohnungsmarkt) entspricht (bzw. dass es 

die festgelegte Obergrenze in allen Sozialregionen erlaubt, eine Wohnung zu finden)?  

4. Falls nein, was wird dagegen unternommen? 

 

Begründung 31.08.2016: Im Vorstosstext enthalten. 
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Karl Tanner (11) 


